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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2021/22/0038 B 7. Mai 2021 RS 1

Stammrechtssatz

Dem Interesse an der Dokumentation einer aus dem ARB 1/80 er>ießenden Berechtigung wird dadurch Rechnung

getragen, dass gemäß § 4c AuslBG eine Beschäftigungsbewilligung von Amts wegen zu erteilen ist, wenn türkische

Staatsangehörige die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 1 erster Spiegelstrich ARB 1/80 (siehe VwGH 9.8.2018, Ro

2017/22/0015) oder nach Art. 6 Abs. 1 zweiter Spiegelstrich ARB 1/80 (vgl. VwGH 6.9.2018, Ro 2018/22/0008) erfüllen.
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